
 1 

Rechtliche Informationen zu LAN-Partys 
 

 

Die folgende Zusammenstellung soll eine Übersicht über die rechtliche Grundlage von 
LAN-Partys ermöglichen. Sie berücksichtigt bereits das neue Jugendschutzgesetz 
(JuSchG), das vom Bundesrat und Bundestag verabschiedet wurde und an dem Tag in 
Kraft tritt, an dem der Staatsvertrag der Länder über den Schutz der Menschenwürde und 
den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien in Kraft tritt (voraussichtlich Anfang 
2003). 
Da bisher nur wenig Erfahrungen und damit auch wenig Urteile zu LAN-Partys vorliegen, 
sind die Fragen teilweise rechtlich nicht ganz eindeutig geklärt.  
Die Ausführungen sind deshalb als Empfehlungen der Kommunalen Jugendarbeit 
Starnberg zu sehen. 
 
 
Bei der Durchführung von LAN-Partys sind verschiedene rechtliche Aspekte zu beachten. 
Dies sind: 
 
A Jugendschutz-Anwesenheit von Minderjährigen bei LAN-Partys 

(JuSchG) 

B Jugendschutz-Zugänglichmachen von Computerspielen (JuSchG) 

C Urheberrechte 

D Aufsichtspflicht 

 
 
LAN-Partys können von verschiedenen Veranstaltern durchgeführt werden. Dies soll im 
folgenden bei der Klärung der Rechtslage berücksichtigt werden.  
 
 
Man unterscheidet zwischen 
 
1. LAN-Partys als geschlossene Veranstaltung mit festem Teilnehmerkreis, 

Anmeldung und ggf. Einwilligung des Personensorgeberechtigten, 
 

2. LAN-Partys im offenen Betrieb eines Jugendzentrums/Jugendhauses,  

 
3. LAN-Partys in einem gemeindlichen Raum als „private“ Party. 
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A Jugendschutz-Anwesenheit von Minderjährigen bei LAN-Partys 

(JuSchG) 
 
1. Es gibt aus rechtlicher Sicht keine Altersbeschränkung für die Anwesenheit von Kindern 

und Jugendlichen bei geschlossenen LAN-Partys. (bzgl. Computerspiele s. Punkt B) 
Wird eine LAN-Party im Rahmen der Jugendarbeit durchgeführt, ist es notwendig, sich 
eine Einverständniserklärung der Personensorgeberechtigten vorlegen zu lassen. Darin 
sollte der Termin, der Veranstaltungsort und die Uhrzeit für Beginn und Ende der 
Veranstaltung genannt werden. Dann könnte die LAN-Party ggf. auch die ganze Nacht 
dauern. 
Aus Sicht des Jugendschutzes ist selbstverständlich § 9 JuSchG (Alkoholische Getränke) 
einzuhalten. Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren darf kein Alkohol verkauft und 
der Konsum von Alkohol darf nicht zugelassen werden. Nach dem Gesetz gibt es hier nur 
eine Ausnahme für Personensorgeberechtigte (in der Regel die Eltern). 

 
 
2. Die Anwesenheit in einem offenen Betrieb eines Jugendzentrums ohne Tanzangebot ist 

gesetzlich nicht geregelt. Ein Jugendclub ist keine Gaststätte, auch wenn eine 
Schankerlaubnis vorliegt. § 4 JuSchG (Gaststätten) ist somit unbedeutend.  
Wird in einem Jugendzentrum eine Tanzveranstaltung durchgeführt, greift § 5 JuSchG 
(Tanzveranstaltungen). Danach dürfen Kinder bis 22.00 Uhr und Jugendliche unter 
sechzehen Jahren bis 24.00 Uhr an einer Tanzveranstaltung teilnehmen, wenn ein 
anerkannter Träger der Jugendhilfe Veranstalter ist. 
Diese Altersbeschränkung sollte auch bei der Veranstaltung von offenen LAN-Partys 
eingehalten werden. In diesem Zusammenhang ist es unbedingt erforderlich, dass den 
Eltern und der Öffentlichkeit mitgeteilt wird, welche Altersbeschränkungen gelten. 

 
 
3. Bei Überlassung eines Raumes ist der Mieter per Vertrag darauf hinzuweisen, dass die  

gesetzlichen Bestimmungen des Jugendschutzes einzuhalten sind. (§§ 4,9,12,15 JuSchG) 
 
 
 

B Jugendschutz-Zugänglichmachen von Computerspielen  
 
1. Computerspiele werden im neuen Jugendschutzgesetz unter dem Begriff Trägermedien 

geführt. Neu ist die gesetzliche Regelung für den altersabhängigen Zugang zu 
Computerspielen. Die Bestimmungen in § 12 JuSchg berufen sich auf die Altersfreigabe. 
Danach dürfen Computerspiele einem Kind oder einer jugendlichen Person in der 
Öffentlichkeit nur zugänglich gemacht werden, wenn die Spiele von der obersten 
Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle für ihre Altersstufe 
freigegeben und gekennzeichnet worden sind oder wenn es sich um Informations-, 
Instruktions-, und Lehrprogramme handelt. 
Die Spiele sind gekennzeichnet mit (§14 JuSchG) 
1. „Freigegeben ohne Altersbeschränkung“ 
2. „Freigegeben ab sechs Jahren“ 
3. „Freigegeben ab zwölf Jahren“ 
4. „Freigegeben ab sechzehn Jahren“ 
5. „Keine Jugendfreigabe“. 
Es muss demnach darauf geachtet werden, dass mitgebrachte und vorhandene Spiele 
immer der Altersstufe der Teilnehmer/innen entsprechen. Wer gegen diese Regelung 
verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit (§ 28 JuSchG).  
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Wenn Minderjährige an LAN-Partys teilnehmen, muss sichergestellt sein, dass keine 
indizierten oder schwer jugendgefährdenden Computerspiele gespielt werden (§ 15 
JuSchG). 
Ein Erzieherprivileg, d. h. eine Ausnahme für Eltern gibt es nur insofern, als Eltern nicht 
bestraft werden, wenn sie ihren eigenen Kindern solche Spiele zu Hause zugänglich 
machen. 
Eine solche Ausnahmeregelung gibt es für öffentliche Veranstaltungen aber nicht. Das 
bedeutet, dass man auch mit einer Einverständniserklärung der Eltern auf einer LAN-
Party keine indizierten oder mit „Keine Jugendfreigabe" gekennzeichneten Spiele spielen 
darf. Falls der Veranstalter dies erlauben sollte, begeht er eine Ordnungswidrigkeit oder 
macht sich strafbar. 
Wenn eine LAN-Party für junge Erwachsene ab 18 Jahren durchgeführt wird, muss der 
Veranstalter darauf achten, dass keine beschlagnahmten Computerspiele angeboten 
werden (nach §§ 86, 86a, 130, 130 a StGB). 
 
Was bisher lediglich eine Empfehlung war, ist nach dem neuen Jugendschutzgesetz 
rechtliche Grundlage: Veranstalter müssen immer darauf achten, dass die Spiele für die 
jeweilige Altersstufe freigegeben und geeignet sind. 

 
 
2. Der Veranstalter hat die Regeln für die LAN-Party öffentlich auszuhängen und muss 

deren Einhaltung überprüfen. 
Wenn die Veranstalter nicht auf indizierte und jugendgefährdende Spiele verzichten 
wollen, dürfen keine Minderjährigen zugelassen werden. Die Minderjährigen dürfen auch 
nicht beim Spielen indizierter Spiele zusehen. Beteiligen sich Minderjährige an einer Lan-
Party, so hat der Veranstalter die mitgebrachten Spiele ständig zu kontrollieren und 
darauf zu achten, dass die Spiele der Altersstufe der Teilnehmer/innen entsprechen. 

 
 
3. Bei Überlassung eines Raumes ist der Mieter (in der Regel ein Volljähriger) per Vertrag 

darauf hinzuweisen, dass die gesetzlichen Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes 
anzuwenden sind. Wenn es sich bei dem Vermieter um einen jungen Erwachsenen 
handelt, sollte dieser unbedingt auf die gesetzlichen Bestimmungen und die Folgen bei 
Gesetzesverstößen hingewiesen werden.  

 
 

C Urheberrechte 
 
1. Urheberrechte dürfen nicht verletzt werden. Für jedes eingesetzte Spiel muss eine Lizenz 

vorliegen. Bei der Anmeldung sollte man sich von den Teilnehmern bzw. 
Personensorgeberechtigten unterschreiben lassen, dass nur Spiele mitgebracht werden, 
die ordnungsgemäß gekauft worden sind. 

 
 
2. Auch bei offenen LAN-Partys muss sich der Veranstalter versichern, dass keine Spiele 

ohne Lizenz eingesetzt werden. Dies trifft insbesondere für Minderjährige zu 
(Aufsichtspflicht). 

 
 
3. Bei der Überlassung eines Raumes ist der Mieter per Vertrag darauf hinzuweisen, dass die 

gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf nationale und internationale Urheberrechte zu 
beachten sind.  
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D Aufsichtspflicht 
 

1 Die Aufsichtspflicht wird übertragen. Der/die Teilnehmer/in meldet sich schriftlich an und 
bei Minderjährigen erteilen Eltern ihre Zustimmmung. Der Veranstalter hat dafür Sorge zu 
tragen, dass nur Personen für die Wahrnehmung der Aufsicht eingesetzt werden, die 
dafür geeignet sind. Die Anzahl der eingesetzten Betreuer ist abhängig von der 
Gruppengröße. 
Die Aufsichtspflicht umfasst generell zwei Bereiche: den Minderjährigen vor Schäden zu 
bewahren und dafür zu sorgen, dass der Minderjährige andere nicht schädigt. 
In Bezug auf LAN-Partys ergeben sich beim Umfang der Aufsichtspflicht zusätzliche 
Probleme: 
die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften nach Punkt B und C muss von dem 
Veranstalter auch im Verlauf der Veranstaltung überprüft werden. Es ist nicht 
ausreichend, wenn dies nur zu Beginn der Veranstaltung erfolgt. 

 
 
2. Eine Übertragung der Aufsichtspflicht für die Zeit, in der der/die Jugendliche im 

Jugendzentrum ist, findet nur statt, wenn öffentlich erklärt worden ist, dass die 
Veranstaltung unter Aufsicht stattfindet. Dies muss bei einer LAN-Party natürlich der Fall 
sein. (siehe also D 1) 

 
 
3. Hier müsste geklärt werden, inwieweit der Mieter des Raumes die Aufsichtspflicht für 

minderjährige Teilnehmer/innen wahrnehmen muss und ob er er dies kann.  
In einem Überlassungsvertrag sollte auf jeden Fall geregelt sein, wer für welche möglichen 
Schäden aufkommen muss. 

 
 
 
Angaben über Indizierungen und Beschlagnahmungen erhält man beim Amt für Jugend 
und Sport. Listen der Indizierungen sollten auf keinen Fall an Kinder und Jugendliche 
weitergegeben werden. Sie dienen lediglich dem Veranstalter als Information. 
 
Einsehbar/Erhältlich sind diese Listen auch bei: 
 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften 
http://bpjs.bmfsfj.de 
Rochusstraße 8-10 
53123 Bonn 
Telefon: 0228/376631/32 
E-Mail:bpjs.bonn@t-online.de  
 
„Jugend Medien Schutz-Report“ 
Nomos-Verlagsgesellschaft 
Postfach100310 
76484 Baden-Baden 
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Für weitere Auskünfte und Fragen stehen im Amt für Jugend und Sport zur 

Verfügung: 

 
Eduard Zenger  Jakob Staltmayr  Silva Schumacher  
Kreisjugendpfleger Gesetzlicher Jugendschutz erz. Kinder- und  Jugendschutz 
08151/ 148-378 08151/148-288  08151/148-491 


